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§ 15 K-GFG Entschadigung in
Hartefallen

K-GFG - Karntner Gesundheitsfondsgesetz - K-GFG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

1. (1)Entschadigungen in Hartefallen konnen nach MaRgabe der vorhandenen Mittel nach8 3 Abs. 1 Z 4 unter den
Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 auf Grund einer Entscheidung des Hartefall-Gremiums geleistet werden. Aus
diesen Mitteln werden auch im Rahmen der Entscheidungsfindung entstehende Kosten gedeckt. Die
Landesregierung kann Richtlinien Gber die naheren Voraussetzungen und den Umfang der Entschadigung
erlassen.

2. (2)Anbringen, mit denen eine Entschadigung nach Abs. 1 begehrt wird, sind bei der Patientenanwaltschaft
einzubringen. Die Patientenanwaltschaft hat jedes Anbringen zu prifen, vom Trager der Krankenanstalt die
entscheidungswesentlichen Informationen und Unterlagen zu beschaffen und das Anbringen unter Anschluss
einer inhaltlichen Beurteilung tber die Entschadigungsvoraussetzungen gemald 8 14 Abs. 1 samt den zur
Entscheidung notwendigen Unterlagen unverziglich an das Hartefall-Gremium weiterzuleiten.

3. (3)Der Patientenanwalt hat dem Hartefall-Gremium auf Verlangen alle zur Behandlung eines Anbringens
erforderlichen Auskunfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen.

4. (4)Das Hartefall-Gremium entscheidet endgultig. Die Geltendmachung eines zivilrechtlichen
Schadenersatzanspruches bleibt dadurch unbenommen.

5. (5)Wahrend eines anhangigen gerichtlichen Schadenersatzverfahrens ist ein Anbringen nach Abs. 2 hinsichtlich
desselben Schadensfalles nicht zulassig.

6. (6)Das Hartefall-Gremium hat Gber eine Entschadigung unverziglich, langstens aber binnen 18 Monaten ab
Einlangen des Anbringens zu entscheiden.

7. (7)Der Beglnstigte hat eine Entschadigung an den Fonds zurlickzuzahlen,

1. 1.wenn sich nachtraglich herausstellt, dass die Voraussetzungen fur die Leistung einer Entschadigung nach
§ 14 Abs. 1 nicht gegeben waren oder nachtraglich weggefallen sind, oder

2. 2.wenn im ordentlichen Rechtswege oder auf3ergerichtlich ein Schadenersatzanspruch oder eine
Entschadigung hinsichtlich desselben Schadensfalles zuerkannt wurde.

8. (8)Der Beglinstigte und eine betroffene Krankenanstalt gemal3 § 14 Abs. 1 haben dem Fonds Umstande nach
Abs. 7 bekannt zu geben.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-gfg/paragraf/14

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 15 K-GFG Entschädigung in Härtefällen
	K-GFG - Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG


